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Freistellungsbescheid 

fü r 2020 zur 

06.12 . 2021 

Herr 
Yunus Emre Kaplan 
Buscherstraße 6 
40239 Düsseldorf 

K ö r p e r s c h a f t s t e u e r 

und Gewerbesteuer 

als Empfangsbevollmächtigter für den Verein 
Sudents for Amani e .V., Richard-Wagner -Str . 42, 47447 Moers 

Feststellung 
Umfang der Steuerbefreiung 
Die Körperschaft Ist nach§ 5 Abs . 
Si e Ist nach§ 3 Nr . 6 GewStG von 1 Nr . 9 KStG von der Körperschaftsteuer befreit . 

der Gewerbesteuer befreit . 
Hinwe i se zur Steuerbegünstigung 
Di e Körperschaft fördert Im Sinne der§§ 51 ff. AO ausschließlich und unmittelbar fo lgende gemeinnützige Zwecke : 
- Förderung der Jugendhilfe(§ 52 Abs . 2 Satz 1 Nr . 4 AO) 

Hinweis zur Ausstellung von zuwendungsbestättgungen 
Die Körperschaft ist berechtigt , für Spenden, die 1hr zur Verwendung für diese Zwecke zugewendet 
werden , Zuwendungsbestätlgungen nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck(§ 50 Abs . 1 EStDV ) auszu-
stellen . Die amtlichen Muster für die Ausstellung steuerlicher Zuwendungsbestätigungen st ehen im 
Internet unter https ://www.formulare-bfinv.de als ausfüllbare Formulare zur Verfügung . 

Die Körperschaft ist berechtigt , für Mitgliedsbeiträge zuwendungsbestätigungen nach amtl i ch vorge-
schriebenem Vordruck(§ 50 Abs . 1 EStDV) auszustellen . 

Zuwendungsbestätigungen für Spenden und ggf . Mitgliedsbeiträge dürfen nur ausgestellt werden , 
wenn das Datum dieses Freistellungsbescheides nicht länger als fünf Jahre zurückliegt . Die Frist i st taggenau zu berechnen(§ 63 Abs . 5 AO). 

Haftung bei unrichtigen zuwendungsbestättgungen und fehlverwendeten Zuwendungen 

1 
1 

Wer vorsätzlich oder grob fahrläss ig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung ausstellt oder veran-
lasst , dass Zuwendungen nicht zu den In der Zuwendungsbestätigung angegebenen steuerbegünstigten 
Zwecken verwendet werden , haftet für die entgangene Steuer . Dabei wird die entgangene Einkommen-
steuer oder Körperschaftsteuer mit 30 ¼, die entgangene Gewerbesteuer pauschal mit 15¼ der Zuwen-
dung angesetzt (§ 10b Abs . 4 EStG , § 9 Abs . 3 KStG , § 9 Nr . 5 GewStG) . 

• Hi nweis zum Kapttalertragsteuerabzug 
Be i Kapitalerträgen , die bis zum 31 . 12 . 2025 zufließen , reicht für die Abstandnahme vom Kapital-
ertragsteuerabzug nach§ 44a Abs . 4 und 7 Satz 1 Nr. 1 sowie Abs . 4b Satz 1 Nr . 3 und Abs . 10 
Satz 1 Nr . 3 EStG die Vorlage dieses Bescheides oder die Überlassung einer amtlich beglaubigten 
Kopie dieses Bescheides aus . Das Gleiche gilt bis zum o . a. Zeitpunkt für die Erstattung von 
Kap i tal ertragsteuer nach§ 44b Abs . 6 Satz 1 Nr . 3 EStG durch das depotführende Kredit- oder Fi nanzdienstleistungs i nst1tut . 

Die Vorlage dieses Bescheides 1st unzulässig , wenn die Erträge in einem wirtschaftlichen 
Geschäf t sbet r ieb anf allen , für den die Befreiung von der Körperschaftsteuer ausgeschlossen ist . 
An111erkungen 
Bi tte beacht en Si e , dass die Inanspruchnahme der Steuerbefreiungen auch i n Zukunft von der tat-
sächli chen Geschäf t sführung abhängt , die der Nachprüf ung durch das Finanzamt - ggf . im Rahmenei-
ner Außenprüfung - un terl i eg t . Di e tatsächliche Geschäftsführung muss auf die ausschließliche 
und unm i tt e l bare Erfü llung der steuerbegünstigten Zwecke gerichtet sein und die Bestimmungen der Sa t zung beachten . 
Di es muss auch kü nfti g durch ordnungsmäßige Aufzeichnungen (Aufstellung der Einnahmen und Ausgab-
en , Täti gkei tsberi cht , Vermögensübersich t mi t Nachweisen über Bildung und Entwicklung der Rück-l agen ) nachgew iesen wer den (§ 63 AO) . 
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Erlluterungen 
Es ist regelmäßig zu überprüfen , ob die tatsächliche Geschäftsführung den gemeinnützigke1ts -
rechtlichen Bestimmungen entspricht . Ihre nächste Steuererklärung reichen S1e bitte - vorbehalt-
lich einer abweichenden Aufforderung des Finanzamtes - für d1e Jahre 2021 bis 2023 ein. Die 
Steuererklärung ist spätestens Ende Juli 2024 bzw . bei Beauftragung eines Steuerberaters, Rechts-
anwalts oder Wirtschaftsprüfers spätestens Ende Febr uar 2025 e1nzure1chen (§ 149 Abs . 2 und 3 der 
Abgabenordnung) . 
Bitte achten Sie darauf , alle in der Steuererklärung genannten Unterlagen (Bilanz Gewinn- und 
Verlustrechnung bzw . Aufstellung über sämtliche Einnahmen und Ausgaben Auf stellu~g über das ver-
mögen , Protokolle der Mitgliederversammlung , Geschäft sbericht, Täti gkeitsber1cht usw . ) mit 
einzureichen . 
Ich weise darauf hin , dass die Übermittlung der Steuererklär ung elektronisch zu erfolgen hat · 
dies kann entweder über das ELSTER~ Online- Finanzamt (www .el st er .de) oder mittels kommerzieller 
Steuersoftware erfolgen. 

Datenschutzhinweis: 

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der St euerver waltung und über Ihre 
Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung sowie über Ihre Ansprechpar t ner in Datenschutzfragen 
entnehmen Sie bitte dem allgemeinen Informationsschreiben der Fi nanzverwal tung. Dieses 
Informationsschreiben finden S1e unter www.f1nanzamt .de (unter der Rubri k "Dat enschutz") oder 
erhalten Sie bei Ihrem Finanzamt. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Freistellungsbescheid ist der Einspruch gegeben. 
Ein Einspruch ist jedoch ausgeschlossen, soweit dieser Bescheid einen Verwaltungsakt änder t oder 
ersetzt , gegen den ein zulässiger Einspruch oder (nach einem zulässigen Einspruch) eine zul ässige 
Klage , Revision oder Nichtzulassungsbeschwerde anhängig ist. In diesem Fall wird de r neue . 
Verwaltungsakt Gegenstand des Rechtsbehelfsverfahrens. Dies gilt auch , sowei t sich ein 
angefochtener Vorauszahlungsbescheid durch die Jahressteuerfestsetzung erledigt . 
Der Einspruch ist be1 dem vorbezeichneten Finanzamt schriftlich einzure ichen, diesem el ektronisch 
zu übermitteln oder dort zur Niederschrift zu erklären. 
Die Frist für die Einlegung eines Einspruchs beträgt einen Monat. Sie beginnt mit Ab lauf des 
Tages , an dem Ihnen dieser Bescheid bekannt gegeben worden ist. Bei Zusendung du rch einfachen 
Brief oder Zustellung mittels Einschreiben durch Obergabe gilt die Bekanntgabe m1t dem dr1 tt en Tag 
nach Aufgabe zur Post als bewirkt, es sei denn, dass der Bescheid zu einem späteren Ze itpunkt 
zugegangen ist . . 
Bei Zustellung mit Zustellungsurkunde oder mittels Einschreiben mit Rückschein oder gegen Em-
pfangsbekenntnis ist Tag der Bekanntgabe der Tag der Zustellung. 

Zu Ihrer Information : 
Wenn Sie beabsichtigen , einen Einspruch elektronisch einzulegen, wird empfohlen , den Einspruch 
über "Mein ELSTER" (www.elster.de) oder jede andere Steuer-Software , die di e Möglichke it des 
elektronischen Einspruchs anbietet, zu übermitteln. 

we i tere Informationen---------------------------------, 

Öffnungsze1ten : 

Allgemeine Sprechzelten 
Mo . -Do . : 08 :30 bis 12 :00 

D1 .: 13 :30 bis 15 :00 
Fr . : nur nach Vere inbarung 
Nahverkehrsanb1ndung : 
Standort Kamp-Li ntfort : Lin i en 2 und SB 10 
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Service- & Informationsstelle 
Mo. , Mi., Do.: 07 :00 bis 12 :00 
Di . : 07 :00 bis 17 :00 
Fr . : geschlossen • 
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